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Gesetz
zur Einrichtung und Führung eines Registers

über korruptionsauffällige Unternehmen in Berlin
(Korruptionsregistergesetz – KRG)

Vom 19. April 2006
Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Zielsetzung

Im Interesse einer effektiveren Korruptionsbekämpfung und -prä-
vention richtet das Land Berlin eine zentrale Informationsstelle ein,
die zum Zweck der Sammlung und Bereitstellung von Informationen
über die Unzuverlässigkeit von natürlichen und juristischen Per-
sonen ein Register führt (Korruptionsregister). Ziel des Korruptions-
registers ist es, die öffentlichen Auftraggeber bei der ihnen obliegen-
den Prüfung der Zuverlässigkeit von Bieterinnen und Bietern,
Bewerberinnen und Bewerbern sowie potentiellen Auftragnehme-
rinnen und Auftragnehmern zu unterstützen. Öffentliche Auftrag-
geber im Sinne dieses Gesetzes sind alle in § 98 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen genannten Auftraggeber.

§ 2
Informationsstelle und Korruptionsregister 

(1) Die zentrale Informationsstelle wird bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung eingerichtet. Ihr obliegt die Führung des Kor-
ruptionsregisters. Die zentrale Informationsstelle trifft selbst keine
Entscheidungen über Vergabeausschlüsse.

(2) Das Korruptionsregister kann in Form einer automatisierten
Datei geführt werden. Die Datenübermittlung an die abfragenden
Stellen kann im Wege eines automatisierten Abrufverfahrens er-
folgen.

§ 3
Eintragungsvoraussetzungen

(1) In das Korruptionsregister sind beim Nachweis korruptions-
relevanter oder sonstiger  Rechtsverstöße im Geschäftsverkehr oder
mit Bezug zum Geschäftsverkehr, namentlich vor dem Hintergrund
von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung, Steuerunehrlichkeit,
wettbewerbswidriger Absprachen und sonstiger Verstöße, die den
freien Wettbewerb unterlaufen, Eintragungen vorzunehmen. Ein-
zutragen sind insbesondere Verstöße gegen folgende Rechtsvor-
schriften:

1. § 331 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsannahme),
2. § 332 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit),
3. § 333 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung),
4. § 334 des Strafgesetzbuchs (Bestechung),
5. § 335 des Strafgesetzbuchs (besonders schwere Fälle der Be-

stechlichkeit und Bestechung),
6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im

geschäftlichen Verkehr),
7. § 298 des Strafgesetzbuchs (wettbewerbsbeschränkende Ab-

sprachen bei Ausschreibungen),
8. § 266a des Strafgesetzbuchs (Vorenthalten und Veruntreuen von

Arbeitsentgelt),
9. § 266 des Strafgesetzbuchs (Untreue),

10. § 265b des Strafgesetzbuchs (Kreditbetrug),
11. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug),
12. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung un-

rechtmäßig erlangter Vermögenswerte),
13. § 108e des Strafgesetzbuchs (Abgeordnetenbestechung),
14. § 370 der Abgabenordnung (Steuerhinterziehung),

15. §§ 19, 20, 20a, 22 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegs-
waffen,

16. § 34 des Außenwirtschaftsgesetzes,
17. § 404 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (ungenehmigte Be-

schäftigung von Ausländern),
18. §§ 15, 15a, 16 des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (illegale

Beschäftigung),
19. §§ 5, 6 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes,
20. §§ 8 bis 11 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes.

(2) Der für die Eintragung erforderliche Nachweis des jeweiligen
Rechtsverstoßes gilt als erbracht, wenn

1. eine rechtskräftige Verurteilung in einem Strafverfahren vor-
liegt,

2. ein bestandskräftiger Bußgeldbescheid in einem Ordnungswid-
rigkeitenverfahren vorliegt,

3. eine endgültige Einstellung gemäß § 153a der Strafprozessord-
nung vorliegt oder

4. unter Berücksichtigung aller Umstände keine vernünftigen
Zweifel mehr daran bestehen, dass eine Tat nach Absatz 1 began-
gen wurde.

(3) Eintragungen sind ferner vorzunehmen bei Vergabeausschlüs-
sen durch die öffentlichen Auftraggeber, soweit der Ausschluss
aus Gründen der Unzuverlässigkeit des Unternehmens oder der
natürlichen Person im Zusammenhang mit Rechtsverstößen nach
Absatz 1 erfolgt ist.

§ 4
Mitteilungspflicht

Die zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten berufenen Be-
hörden und die Strafverfolgungsbehörden sind verpflichtet, der
Informationsstelle eintragungsrelevante Rechtsverstöße im Sinne
von § 3 Abs. 1 und 2 mitzuteilen, soweit keine anderweitigen gesetz-
lichen Vorschriften einer Mitteilung entgegenstehen. Die öffent-
lichen Auftraggeber sind verpflichtet, der Informationsstelle Ver-
gabeausschlüsse im Sinne von § 3 Abs. 3 mitzuteilen. Werden Um-
stände bekannt, die einer weiteren Speicherung entgegenstehen, so
ist die Informationsstelle hiervon unverzüglich zu informieren.

§ 5
Eintragungsgegenstand

(1) Liegen die Eintragungsvoraussetzungen nach § 3 vor, so haben
die nach § 4 zur Mitteilung verpflichteten Behörden der Informa-
tionsstelle folgende Daten zu übermitteln:
1. meldende Behörde,
2. Datum der Meldung,
3. Aktenzeichen des Vorgangs der meldenden Stelle,
4. betroffenes Unternehmen und betroffene Zweigniederlassung

(Firma und Name, Rechtsform, Namen und Vornamen der
gesetzlichen Vertreter, bei Personengesellschaften Namen und
Vornamen der geschäftsführenden Gesellschafter, Sitz oder
Anschrift des Unternehmens, Registergericht und Handelsregis-
ternummer sowie Umsatzsteueridentifikationsnummer),

5. Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift der betroffenen
natürlichen Personen,

6. Anlass für die Meldung, Art der Eintragungsvoraussetzungen,
7. Datum und Dauer des Vergabeausschlusses.
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Ist der Rechtsverstoß oder der Vergabeausschluss ausschließlich
einer selbständigen Zweigniederlassung eines Unternehmens zu-
zurechnen, so werden nur die Daten dieses Unternehmensteils in
das Register eingetragen.

(2) Erweisen sich Eintragungen als falsch, so ist unverzüglich die
Löschung zu veranlassen.

§ 6
Abfragepflicht

(1) Die öffentlichen Auftraggeber sind verpflichtet, vor Entschei-
dungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge mit einem Wert ab
15 000 Euro bei der Informationsstelle nachzufragen, inwieweit Ein-
tragungen im Korruptionsregister zu Bieterinnen und Bietern, Be-
werberinnen und Bewerbern sowie potentiellen Auftragnehmerin-
nen und Auftragnehmern vorliegen. Die öffentlichen Auftraggeber
sind berechtigt, die Nachfragen auch auf etwaige Nachunternehme-
rinnen und -unternehmer zu erstrecken, wenn sie dies für erforder-
lich halten.

(2) Bei geplanten Vergaben unterhalb der in Absatz 1 Satz 1 ge-
nannten Wertgrenze kann der öffentliche Auftraggeber bei der
Informationsstelle nachfragen, ob Eintragungen zu Bieterinnen und
Bietern, Bewerberinnen und Bewerbern sowie potentiellen Auftrag-
nehmerinnen und Auftragnehmern vorliegen.

§ 7
Weitere Auskünfte

Die Informationsstelle erteilt auf Antrag Auskunft über Eintra-
gungen im Korruptionsregister an:
1. die mit Vergabeentscheidungen befassten öffentlichen Stellen

des Bundes und der Länder,
2. die mit der Nachprüfung von Vergabeentscheidungen befassten

Vergabekammern,
3. die mit der Entscheidung über Vergaben befassten Gerichte,
4. die Gerichte und Staatsanwaltschaften zur Verfolgung von Straf-

taten und Ordnungswidrigkeiten,
5. die mit der Verhütung und Verfolgung von Wirtschaftskriminali-

tät befassten Polizeidienststellen.
Die auskunftsberechtigten Stellen haben den Zweck anzugeben, für
den die Auskunft begehrt wird. Die Auskunftserteilung muss der
Aufgabenerfüllung der anfragenden Stelle dienen.

§ 8
Tilgung

(1) Die Eintragungen im Korruptionsregister sind nach einer Frist
von
1. einem Jahr, wenn im Falle eines Ordnungswidrigkeitenverfah-

rens die Höhe der Geldbuße nicht mehr als 1 000 Euro beträgt,
2. drei Jahren in allen übrigen Fällen
zu tilgen.

(2) Die Tilgung kann bei Nachweis der wiederhergestellten Zuver-
lässigkeit auf Antrag auch eher erfolgen. Die Zuverlässigkeit kann in
der Regel als wiederhergestellt angesehen werden, wenn

1. die natürliche oder juristische Person durch geeignete organi-
satorische und personelle Maßnahmen Vorsorge gegen die Wie-
derholung des Rechtsverstoßes getroffen hat und

2. ein durch den Rechtsverstoß entstandener Schaden ersetzt wurde
oder eine rechtsverbindliche Anerkennung der Schadensersatz-
verpflichtung vorliegt.

(3) Enthält das Korruptionsregister mehrere Eintragungen, so ist
die Tilgung einer Eintragung erst zulässig, wenn bei allen Eintragun-
gen die nach Absatz 1 zu wahrenden Fristen abgelaufen sind oder
bezüglich aller Eintragungen die nach Absatz 2 erforderlichen Zu-
verlässigkeitsnachweise erbracht wurden.

(4) Wird der Nachweis der wiederhergestellten Zuverlässigkeit
bei einem öffentlichen Auftraggeber erbracht, hat dieser der Infor-
mationsstelle dies mitzuteilen.

(5) Die Frist beginnt mit dem Datum der Rechtskraft der Entschei-
dung in den Fällen des § 3 Abs. 2 Nr. 1 und 2. In den Fällen des § 3
Abs. 2 Nr. 3 beginnt die Frist mit dem Datum der endgültigen Ein-
stellung, in den Fällen des § 3 Abs. 2 Nr. 4 mit dem Datum der Ein-
tragung.

§ 9
Unterrichtungspflicht

(1) Die betroffenen Unternehmen und natürlichen Personen sind
von Eintragungen und Löschungen gemäß § 5 unverzüglich zu
unterrichten.

(2) Die Informationsstelle hat darüber hinaus auf Antrag Unter-
nehmen und natürlichen Personen Auskunft über die sie betreffen-
den Eintragungen im Korruptionsregister zu erteilen.

§ 10
Anwendbarkeit des Datenschutzgesetzes

Im Übrigen gilt das Berliner Datenschutzgesetz sinngemäß auch,
soweit von diesem Gesetz andere als natürliche Personen betroffen
sind.

§ 11
Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin folgenden Kalendermonats
in Kraft.

(2) Es tritt mit dem Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft.

Berlin, den 19. April 2006

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin

Martina M i c h e l s
Vizepräsidentin

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Harald W o l f
Bürgermeister
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans V-16

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedrichshain

Vom 7. März 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan V-16 vom 25. September 2002 mit Deckblatt
vom 19. Mai 2005 für die Grundstücke Alt-Stralau 32A/Tunnelstra-
ße 1 - 4, Tunnelstraße 5 bis 24, Tunnelstraße 26 bis 47 und Tunnel-
straße 48 - 49/Alt-Stralau 32B - 33 im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg, Ortsteil Friedrichshain, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung
und Bauen, Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauaufsicht,
Fachbereich Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebau-
ungsplans können beim Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von
Berlin, Abteilung für Stadtentwicklung und Bauen, Amt für Stadt-
planung, Vermessung und Bauaufsicht, Fachbereich Stadtplanung
und Fachbereich Bauaufsicht, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215
Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt
worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. März 2006

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin

R e i n a u e r S c h u l z

Bezirksbürgermeisterin Bezirksstadtrat für
Stadtentwicklung und Bauen
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 2-5

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg

Vom 30. März 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 9 Abs. 3, § 8 Abs. 1 und mit § 11 Abs. 1 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBI. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan 2-5 vom 30. Juni 1998 mit Deckblatt vom
30. Mai 2002 für das Grundstück Cuvrystraße 50–51/Schlesische
Straße 33–34 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuz-
berg, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation und Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Abteilung Stadt-
entwicklung und Bauen, Amt für Stadtplanung und Vermessung,
während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine beachtliche  Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-

schriften, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung schriftlich
geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,
ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden
die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des
Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 30. März 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-B4ca

im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte

Vom 4. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan I-B4ca vom 6. September 2005 für das Gelän-

de zwischen Alexanderplatz, Karl-Liebknecht-Straße, Mollstraße,
Keibelstraße, einer Linie in östlicher Verlängerung der Keibelstraße
und der Verbindungsstraße zwischen Wadzeckstraße und Alexander-
platz mit Ausnahme der Flurstücke 1005, 1007, 1082, 6018, 6022
(Keibelstraße 4-6) sowie einem Abschnitt der Mollstraße im Bezirk
Mitte, Ortsteil Mitte, wird festgesetzt.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann bei der Senatsverwal-

tung für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung,
Wertermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwick-
lung, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-
natsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die
Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel
gemäß  § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. April 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6g
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 10. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-6g vom 20. April 2004 für das Gelände
zwischen der Straße Am Rosenhag, der Kieler Straße, der Süd-
ostgrenzen der Grundstücke Kieler Straße 11, Marderweg 9, 18-20,
Feldrain 3, 46 und Albrecht-Dürer-Straße 31, der Albrecht-Dürer-
Straße und der Florastraße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, im Orts-
teil Mahlsdorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. April 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6f
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 10. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-6f vom 11. Dezember 2001 mit dem
Deckblatt vom 16. Oktober 2002 für das Gelände zwischen der
Straße Am Rosenhag, der Florastraße, der Albrecht-Dürer-Straße
und der Melanchthonstraße, im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, im
Ortsteil Mahlsdorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. April 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6p
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 10. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-6p vom 1. April 2003 für das Gelände
zwischen der Landesgrenze Berlin-Brandenburg, der Kleingarten-
anlage „Wacholderheide“, der Greifswalder Straße und der Straße
Am Schlehdorn, im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, im Ortsteil Mahls-
dorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. April 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-25
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 10. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-25 vom 14. März 2000 mit Deckblatt
vom 17. Oktober 2000, 2. Deckblatt vom 14. Februar 2002 und
3. Deckblatt vom 28. September 2004 für das Gelände zwischen der
Treskowstraße, der Gielsdorfer Straße, des Münsterberger Weges
und der Straße Am Kornfeld im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,
Ortsteil Mahlsdorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind, 

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. April 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans I-52a

im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte

Vom 11. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom 7. November 1999
(GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November
2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan I-52a vom 19. November 1999 für das Gelän-
de zwischen Gartenstraße, Invalidenstraße, Am Nordbahnhof, Zin-
nowitzer Straße, der westlichen Begrenzung des ehemaligen Nord-
bahnhofes sowie der Nord-Süd S-Bahn im Bezirk Mitte, Ortsteil
Mitte, mit Deckblatt vom 7. März 2005 (zuletzt geändert am 5. Janu-
ar 2006) wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Mitte
von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Vermessungsamt, beglau-
bigte Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Mitte von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Fachbereich Stadt-
planung und Fachbereich Bau- und Wohnungsaufsicht, während der
Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit
etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Mitte von Berlin schriftlich geltend
machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dar-
zulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist werden die in
Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1 des Bau-
gesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt
worden sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 11. April 2006

Bezirksamt Mitte von Berlin

Z e l l e r D u b r a u

Bezirksbürgermeister Bezirksstadträtin
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Erste Verordnung

zur Änderung der Gebührenordnung
für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins

Vom 13. April 2006

Auf Grund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes über Gebühren und
Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), zuletzt geändert durch
Artikel III des Gesetzes vom 14. Dezember 2005 (GVBl. S. 754),
wird verordnet:

Artikel I

Die Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und
Krematorien Berlins vom 17. November 2003 (GVBl. S. 546) wird
wie folgt geändert:
1. Nach § 3 wird folgender neuer § 3a eingefügt:

„§ 3a

Die Tarifstellen 2.1.2 (Friedhofsgrundgebühr), 4.1.4 und 4.1.5
(Zusätzliche Gebühr für die Anlage, Instandhaltung und einheit-
liche Pflege eines Grabfeldes oder einer Urnenwandgrabanlage)
der Anlage F finden bei Bestattungen in Grabstätten, an denen
ein Nutzungsrecht nach der Gebührenordnung für die landes-
eigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins vom 22. Januar
1957 (GVBl. S. 152), zuletzt geändert durch Verordnung vom
29. Mai 2001 (GVBl. S. 165), erworben wurde, welches über
den 31. Dezember 2013 Rechtswirkung entfaltet, nach Maßgabe
des Satzes 2 Anwendung.
Für die erste Bestattung
1. in einer Erdwahl- und Familiengrabstätte bis zum 31. De-

zember 2008 und
2. in einer Urnenwahl- und Urnenwandgrabstätte bis zum 31. De-

zember 2013
ist für jedes angefangene Jahr der zur Wahrung der Mindestruhe-
zeit notwendigen Verlängerung ein Zwanzigstel der Gebühr zu
erheben.“

2. Die Anlage F zur Gebührenordnung für die landeseigenen
Friedhöfe und Krematorien Berlins vom 17. November 2003
(GVBl. S. 546) erhält die sich aus der Anlage zu dieser Verord-
nung ergebende Fassung.

3. Die Anlage K zur Gebührenordnung für die landeseigenen
Friedhöfe und Krematorien Berlins vom 17. November 2003
(GVBl. S. 546) wird wie folgt geändert:
a) Die Tarifstelle 2 erhält folgende Fassung:

„2 Bereitstellung der Feiereinrichtungen“.
b) Die Tarifstelle 2.1 erhält folgende Fassung:

„2.1 für eine Trauerfeier“.

Artikel II

Artikel I Nr. 1 dieser Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2004 in Kraft. Im Übrigen tritt diese Verordnung am ersten Tag des
auf die Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin
folgenden Kalendermonats in Kraft.

Berlin, den 13. April 2006

Der Senat von Berlin

Harald Wo l f Ingeborg J u n g e - R e y e r

Bürgermeister Senatorin für Stadtentwicklung
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A n l a g e  F
(zu § 1 Abs. 1)

Gebührentarif
für die landeseigenen Friedhöfe Berlins und deren Einrichtungen

Gebühr (€)

1 Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung von Nutzungsrechtsangelegenheiten

1.1 Überlassung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte zum Zwecke der sofortigen oder späteren Bestattung 52,00

1.2 Verlängerung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte 14,00

1.3 Zustimmung zur Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte 19,00

2 Friedhofsgrundgebühr für die Unterhaltung der allgemeinen Friedhofsanlage

2.1 je Bestattungsfall 

2.1.1 in einer Reihen- oder Gemeinschaftsgrabstätte 496,00

2.1.2 in einer Wahl-, Familien- oder Urnenwandgrabstätte 520,00

2.2 bei Verlängerung des Nutzungsrechts ohne weiteren Bestattungsfall oder für das ohne Bestattungsfall überlas-
sene Nutzungsrecht (Reservierung), je Grabstätte und Jahr, 26,00

Anmerkung:
Soll während der Dauer der Reservierungszeit oder der Verlängerungszeit bestattet werden, wird die nach Ta-
rifstelle 2.2 gezahlte Grundgebühr für die nicht in Anspruch genommene Zeit auf die Gebühr nach Tarifstelle
2.1.2 angerechnet.

2.3 bei einer Umbettung von einem nichtlandeseigenen Friedhof, je Umbettung und Jahr der restlichen Ruhezeit

2.3.1 in einer Reihen- oder Gemeinschaftsgrabstätte 24,80

2.3.2 in einer Wahl-, Familien- oder Urnenwandgrabstätte 26,00

3 Bestattungen, Trauerfeierlichkeiten und Grabmalangelegenheiten

3.1 Bestattungen

3.1.1 Erdbestattung
einschließlich Sargannahme, Sargaufbewahrung bis zu 4 Tage nach dem Einlieferungstag, Bereitstellen des
Sarges zur Bestattung, Herstellen und Schließen der Gruft, Auskleiden der Gruft, Sandschale, Trauerzug-
führer, Anordnen der Blumen und Gebinde

3.1.1.1 in einer Erdwahl- oder Familiengrabstätte
einschließlich Abräumen der Pflanzung nach dem Erlöschen des Nutzungsrechts

285,00

3.1.1.2 in einer Erdreihengrabstätte
einschließlich Abräumen der Pflanzung nach dem Erlöschen des Nutzungsrechts

232,00

3.1.1.3 in einer Erdreihengrabstätte mit einheitlicher Anlage und Pflege
(nur in Verbindung mit Tarifstelle 4.1.1)

228,00

3.1.1.4 in einer Erdgemeinschaftsgrabstätte 
(nur in Verbindung mit Tarifstelle 4.1.2)

228,00

Anmerkung:
Die Gebühr nach den Tarifstellen 3.1.1.1 bis 3.1.1.4 ermäßigt sich um 15,00 €, wenn der Friedhof keine
Möglichkeit der Sargaufbewahrung hat.

3.1.2 Beisetzung einer Urne
einschließlich Urnenannahme, Urnenaufbewahrung bis zu 3 Wochen, Bereitstellen der Urne zur Beiset-
zung, Herstellen und Schließen der Gruft, Sandschale, Urnenträger, Anordnen der Blumen und Gebinde

3.1.2.1 in einer Erdwahl-, Erdreihen-, Urnenwahl- oder Familiengrabstätte
einschließlich Abräumen der Pflanzung nach dem Erlöschen des Nutzungsrechts

97,00

3.1.2.2 in einer Urnenreihengrabstätte
einschließlich Abräumen der Pflanzung nach dem Erlöschen des Nutzungsrechts

91,00
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3.1.2.3 in einer Urnen- oder Aschengemeinschaftsgrabstätte
(nur in Verbindung mit Tarifstelle 4.1.3)

87,00

3.1.2.4 in einer Urnenwandgrabstätte
(nur in Verbindung mit Tarifstelle 4.1.4 oder 4.1.5)

50,00

3.1.2.5 in einer Familiengrabstätte eines Baumfeldes
(nur in Verbindung mit Tarifstelle 4.1.6)

108,00

3.2 Bereitstellung der Feiereinrichtungen

3.2.1 für eine Trauerfeier
einschließlich Ausschmücken mit Pflanzendekoration und Kerzen, Bereitstellung der Orgel, des Harmo-
niums oder von Musikübertragungsgeräten

3.2.1.1 für die Dauer von bis zu 30 Minuten 159,00

3.2.1.2 ermäßigte Gebühr für die Friedhöfe Rudow, Köpenicker Str. 131, 12355 Berlin (Neukölln), Staaken,
Buschower Weg 18–34, 13591 Berlin (Spandau) und Pankow II, Gaillardstr. 8–9, 13187 Berlin (Pan-
kow), deren Feierhallen in Größe und Ausstattung nicht den allgemeinen Anforderungen entsprechen,
für die Dauer von bis zu 30 Minuten 116,00

3.2.1.3 je weitere angefangene 10 Minuten 53,00

3.2.1.4 je weitere angefangene 10 Minuten bei ermäßigter Gebühr 39,00

3.2.2 für eine stille Abschiednahme für 15 Minuten
einschließlich einfacher Ausschmückung des Raumes einschließlich Kerzen

58,00

3.2.3 für eine Abschiednahme am offenen Sarg vor Beginn der Trauerfeierlichkeiten

3.2.3.1 für die ersten 10 Minuten 15,00

3.2.3.2 je weitere angefangene 10 Minuten 4,00

3.2.4 für die würdige Urnenübergabe an die Trauergemeinde in einem Raum, wenn weder Trauerfeier noch stille
Abschiednahme vorgesehen sind 22,00

3.2.5 Islamische Bestattungen

3.2.5.1 Bereitstellen eines besonderen Waschraums für die rituelle Waschung und Gebet, je angefangene Stunde 149,00

3.2.5.2 Bereitstellen eines Gebetsraums ohne rituelle Waschung, je angefangene Stunde 58,00

3.3 Grabmalangelegenheiten

3.3.1 Erteilen einer Zustimmung zum Aufstellen eines stehenden Grabmals
einschließlich Beräumung nach Erlöschen des Nutzungsrechts

3.3.1.1 mit einem Rauminhalt von bis zu 0,05 m³ 100,00

3.3.1.2 mit einem Rauminhalt von mehr als 0,05 m³ bis zu 0,1m³ 163,00

3.3.1.3 mit einem Rauminhalt von mehr als 0,1 m³ je weitere angefangene 0,1 m³ 34,00

Der Sockel ist bei der Berechnung des Rauminhalts einzubeziehen.

3.3.2 Erteilen einer Zustimmung zum Auslegen eines liegenden Grabmals oder zum Anbringen oder Aufstellen
eines Denkzeichens
einschließlich Beräumung nach Erlöschen des Nutzungsrechts

3.3.2.1 mit einem Rauminhalt von bis zu 0,02 m³ 32,00

3.3.2.2 mit einem Rauminhalt von mehr als 0,02 m³ je weitere angefangene 0,02 m³ 4,00

3.3.3 Erteilen einer Zustimmung zum Errichten einer Grabeinfassung einschließlich Beräumung nach Erlöschen
des Nutzungsrechts

3.3.3.1 mit einem Rauminhalt von bis zu 0,05 m³ 45,00

3.3.3.2 mit einem Rauminhalt von mehr als 0,05 m³ bis zu 0,1 m³ 72,00

3.3.3.3 je weitere angefangene 0,1 m³ Rauminhalt 25,00

Anmerkung:
Bei Grabmalen, für die die Zustimmung nach Inkrafttreten dieser Gebührenordnung erteilt worden ist, wer-
den auf Antrag bei stehenden Grabmalen und Grabeinfassungen mit Fundament 14 % und bei liegenden
Grabmalen, Denkzeichen und Einfassungen ohne Fundament 55 % der Gebühr erstattet, die nach den unter
Nummer 3.3.1 bis 3.3.3 aufgeführten Tarifstellen erhoben worden ist, wenn der Nutzungsberechtigte das
Grabmal und die Einfassung in Absprache mit der Friedhofsverwaltung selbst entfernt und entsorgt hat.

3.3.4 Standsicherheitsprüfung bei einem stehenden Grabmal, je Jahr 4,00

Gebühr (€)
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3.4 Ausbettung und erneute Bestattung

3.4.1 Öffnen einer Erdgrabstätte für eine Ausbettung bis zur Sargoberkante und Schließen der Grabstätte 293,00

3.4.2 Ausbetten einer Urne
einschließlich Öffnen und Schließen der Grabstätte

3.4.2.1 aus einer Erd- oder Urnengrabstätte 63,00

3.4.2.2 aus einer Urnengemeinschaftsgrabstätte 44,00

3.4.2.3 aus einer Urnenwandgrabstätte 15,00

Anmerkung:
Für die Genehmigung zur Ausgrabung von Leichen und Urnen wird zusätzlich eine Gebühr nach Tarifstelle
6041 des Gebührenverzeichnisses zu § 1 Abs. 1 der Verwaltungsgebührenordnung erhoben.

3.4.3 Bestattung in einer Erd- oder Urnengrabstätte nach einer Ausbettung ohne Zeremonie

3.4.3.1 eines Sarges 211,00

3.4.3.2 einer Urne 45,00

4 Zusätzliche Gebühr für die Anlage, Instandhaltung und einheitliche Pflege eines Grabfeldes oder einer
Urnenwandgrabanlage durch die Friedhofsverwaltung

4.1 je Bestattungsfall für die Ruhezeit von 20 Jahren

4.1.1 in einer Erdreihengrabstätte mit einheitlicher Anlage und Pflege 1 019,00

4.1.2 in einer Erdgemeinschaftsgrabstätte
einschließlich Anlage, Pflege und Unterhaltung einer Kranzablage- und Gedenkstätte

1 027,00

4.1.3 in einer Urnen- oder Aschengemeinschaftsgrabstätte
einschließlich Anlage, Pflege und Unterhaltung einer Kranzablage- und Gedenkstätte

69,00

4.1.4 in einer Urnenwandgrabstätte in freistehender Anlage 161,00

4.1.5 in einer Urnenwandgrabstätte in einem Gebäude 621,00

4.1.6 in einer Familiengrabstätte eines Baumfeldes 675,00

4.2 bei Verlängerung oder Reservierung des Nutzungsrechts an einer Urnenwandgrabstätte, je Jahr
(nur in Verbindung mit Tarifstelle 2.2 oder 2.3)

4.2.1 in freistehender Anlage 8,00

4.2.2 in einem Gebäude 26,00

Anmerkung zu 4.2:
Soll während der Dauer der Reservierungszeit oder der Verlängerungszeit bestattet werden, wird die nach den
unter Nummer 4.2 aufgeführten Tarifstellen gezahlte zusätzliche Gebühr für die nicht in Anspruch genommene
Zeit auf die Gebühr nach den unter Nummer 4.1 aufgeführten Tarifstellen angerechnet.

5 Einzelleistungen

5.1 Sargträger, je Person 30,00

5.2 Aufbewahrung

5.2.1 einer Urne ab der 4. Woche, je angefangene Woche 8,00

5.2.2 eines Sarges ab dem 5. Tag, je Tag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage 38,00

5.3 Entgegennahme und Verwahren einer Überurne sowie das Einsetzen der Urne in die Überurne für die Urnen-
beisetzung

10,00

5.4 Urne für den Versand vorbereiten
zuzüglich verauslagte Transportkosten 10,00

5.5 Annahme einer Urne, die von einem Krematorium oder einem Friedhof außerhalb Berlins zugesandt wird oder
die von einem Bestattungsinstitut oder Bestattungsfuhrunternehmen angeliefert wird 8,00

Gebühr (€)
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5.6 Ändern oder Stornieren eines vereinbarten Feier- oder Bestattungstermins 20,00

5.7 Inanspruchnahme eines Kranzwagens 20,00

5.8 Hügel setzen, je Grabstelle

5.8.1 auf einer Erdreihengrabstätte 52,00

5.8.2 auf einer Erdwahlgrabstätte 61,00

5.8.3 Provisorium 14,00

5.9 Seitliches Bepflanzen eines Hügels 40,00

5.10 Seitliche Abgrenzung setzen für

5.10.1 eine Erdwahlgrabstätte mit Betonplatten der Größe 50 × 25 × 5 cm 56,00

5.10.2 eine Erdreihengrabstätte mit Betonplatten der Größe 50 × 25 × 5 cm 52,00

5.10.3 eine Urnenwahlgrabstätte mit Betonkantenstein der Größe 100 × 25 × 6 cm 32,00

5.10.4 eine Urnenreihengrabstätte mit Betonkantenstein der Größe 50 × 25 × 6 cm 17,00

Anmerkung:
In den unter Nummer 5.10 aufgeführten Tarifstellen sind Abbau und Entsorgung am Ende des Nutzungsrechts
enthalten.

5.11 Genehmigung zum Aufstellen einer Bank
einschließlich Abräumen und Entsorgen nach Erlöschen des Nutzungsrechts

67,00

Anmerkung:
Bei einer Bank, die nach Inkrafttreten dieser Gebührenordnung genehmigt worden ist, werden auf Antrag 14 %
der nach der Tarifstelle 5.11 erhobenen Gebühr erstattet, wenn der Nutzungsberechtigte die Bank in Absprache
mit der Friedhofsverwaltung selbst entfernt und entsorgt hat.

5.12 Zulassung für Gewerbetreibende

5.12.1 Einzelzulassung für einen Bezirk, je Jahr
einschließlich 3 Ausfertigungen

92,00

5.12.2 Generalzulassung für alle Bezirke, je Jahr
einschließlich 5 Ausfertigungen

243,00

5.12.3 Zusätzliche Ausfertigungen der Zulassung, je Exemplar 8,00

5.12.4 Einmalige Erlaubnis, je Grabmal oder Bestattung 20,00

5.12.5 Ablehnung oder Widerruf eines Antrags auf Einzel- oder Generalzulassung 20,00

5.13 Schriftliche Auskunft aus dem Friedhofsregister eines Bezirks nach Ablauf des Nutzungsrechts zum Zwecke
der Grabstellensuche

5.13.1 bei vollständiger Angabe des Namens und der Personendaten des Verstorbenen 15,00

5.13.2 bei unvollständiger Angabe des Namens oder der Personendaten des Verstorbenen 31,00

5.14 Merkpfahl 8,00

Gebühr (€)
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans IV-2d

im Bezirk Pankow, Ortsteil Prenzlauer Berg

Vom 13. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818, 1824),
in Verbindung mit § 9 Abs. 3 und § 8 Abs. 1 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) in der Fassung vom
7. November 1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 3. November 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan IV-2d vom 2. Dezember 2004 für eine Teil-
fläche des ehemaligen Zentral-Vieh- und Schlachthofes zwischen
Richard-Ermisch-Straße, Hermann-Blankenstein-Straße, August-Lin-
demann-Straße und der Bezirksgrenze zum Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg einschließlich August-Lindemann-Straße im Bezirk Pan-
kow, Ortsteil Prenzlauer Berg, wird festgesetzt.

§ 2

Die  Urschrift  des  Bebauungsplans  kann  bei  der  Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung, Abteilung Geoinformation, Vermessung,
Wertermittlung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans
können beim Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadtent-
wicklung, Amt für Planen und Genehmigen, Bauleitplanung und
Bauaufsicht kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen
lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen
Senatsverwaltung schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist werden die in Nummer 1 bis 4 genannten
Mängel gemäß  § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32
Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeacht-
lich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. April 2006

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Ingeborg J u n g e - R e y e r
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-27c
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 24. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414), geändert durch Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I, S. 1818, 1824), in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-27c vom 8. Februar 2005 für das
Gelände zwischen der Akazienallee, der Landesgrenze Berlin-
Brandenburg, der Mirower Straße, der Ruhlsdorfer Straße und
der Wilhelm-Blos-Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil
Mahlsdorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung, und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. April 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-27e
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf

Vom 24. April 2006
Auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung
vom 23. September 2004 (BGBl. I, S. 2414), geändert durch Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 (BGBl. I, S. 1818, 1824), in
Verbindung mit § 6 Abs. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBI. S. 578),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl.
S. 692), wird verordnet:

§ 1

Der Bebauungsplan XXIII-27e vom 21. Oktober 2003 für das
Gelände zwischen Rauchstraße, Landesgrenze, Kumberger Weg,
Mirower Straße, Begasstraße und Lehnitzstraße sowie für den Kum-
berger Weg und einen Abschnitt der Mirower Straße zwischen Kum-
berger Weg und Golzower Straße im Bezirk Marzahn-Hellersdorf,
Ortsteil Mahlsdorf, wird festgesetzt.

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirksamt Mar-
zahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische Stadtentwick-
lung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich Vermessung,
beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes können beim Be-
zirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Abteilung Ökologische
Stadtentwicklung, Amt für Stadtplanung und Vermessung, Bereich
Stadtplanung, und Amt für Bauaufsicht, Wohnungsaufsicht und
Denkmalschutz kostenfrei eingesehen werden.

§ 3

Auf die Vorschriften über
1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit

etwaiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht frist-
gemäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen

lassen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuchs
bezeichnet sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber dem Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin schrift-
lich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen
soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist wer-
den die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel gemäß § 215 Abs. 1
des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des Gesetzes zur Aus-
führung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 24. April 2006

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin

K l e t t N i e m a n n

Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat für
Ökologische Stadtentwicklung
Verordnung
über Auswertungen von Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten

(Vergleichsauswertungsverordnung – VergleichsVO)

Vom 25. April 2006
Auf Grund des § 9 Abs. 6 in Verbindung mit § 66 des Schulge-
setzes vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 30. März 2006 (GVBl. S. 299), wird verordnet:

§ 1
Regelungsgegenstand

Diese Verordnung regelt die Verfahren von Auswertungen bei
Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten einschließlich
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

§ 2
Verfahren

(1) Vergleichsarbeiten und zentrale Prüfungsarbeiten werden nach
einem für alle Schulen gleichen Verfahren geschrieben. Die Schul-

aufsichtsbehörde legt die Fächer oder Lernbereiche der Vergleichs-
arbeiten in der Primarstufe sowie die Termine aller Vergleichs-
arbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten durch Rundschreiben fest.
Sie gibt den Schulen die Aufgaben und die Auswertungsvorgaben
zentral vor und stellt diese als Druckvorlage in Papierform, als
zentral gedrucktes Material oder zum Herunterladen auf elektro-
nischem Wege zur Verfügung.

(2) Die Schulleiterinnen und Schulleiter, die Lehrkräfte sowie
die anderen schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Kenntnis von den Aufgaben und Auswertungsvorgaben erlangen,
sind bis zur Durchführung der Vergleichsarbeiten und zentralen
Prüfungsarbeiten zur Geheimhaltung verpflichtet. Diese Pflicht gilt
auch für alle anderen mit der Vorbereitung und Durchführung be-
fassten und beauftragten Personen, insbesondere in der Schulauf-
sichtsbehörde.
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§ 3
Auswertung und Datenverarbeitung

(1) Die Schule wertet die Vergleichsarbeiten und die zentralen
Prüfungsarbeiten nach den Vorgaben der Schulaufsichtsbehörde in
der Regel selbst aus. Die Schulaufsichtsbehörde kann festlegen, dass
die Auswertung auch durch geeignete Lehrkräfte einer anderen
Schule erfolgt.

(2) Die Ergebnisse der Schülerin oder des Schülers in der Ver-
gleichsarbeit oder der zentralen Prüfungsarbeit verbindet die
zuständige Lehrkraft mit einem Stammdatensatz für die Schülerin
oder den Schüler zu einem Schülerdatensatz. Die Schulnummer und
die Lerngruppenbezeichnung dürfen bei Vergleichsarbeiten und
zentralen Prüfungsarbeiten zur Zuordnung der Schülerdatensätze
verwendet werden.

(3) Bei Vergleichsarbeiten können als Stammdaten verarbeitet
werden:
1. Identifikationscode,
2. Geschlecht,
3. Geburtsmonat und Geburtsjahr,
4. Herkunftssprache,
5. Kommunikationssprache in der Familie,
6. Jahr der Einschulung,
7. Angaben über Vornoten und Wiederholungen von Jahrgangsstu-

fen sowie
8. festgestellte Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (LRS).
Bei Vergleichsarbeiten in der Primarstufe kann zusätzlich das Merk-
mal „Besuch einer vorschulischen Einrichtung“ verarbeitet werden. 

(4) Bei zentralen Prüfungsarbeiten können als Stammdaten die in
Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 7 genannten Daten verarbeitet werden.

(5) Die Pseudonymisierung des Schülerdatensatzes mittels des
Identifikationscodes nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und Absatz 4 nimmt
die für das Fach oder den Lernbereich zuständige Lehrkraft oder die
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer vor. Die Pseudonymisierung
darf von der Schulaufsichtsbehörde nicht aufgehoben werden.

(6) Die Schule übermittelt die in Absatz 2 genannten Daten an
einen von der Schulaufsichtsbehörde benannten wissenschaftlichen
Projektträger. Die Datenübermittlung erfolgt in der Regel auf
elektronischem Wege durch die für das Fach oder den Lernbereich
zuständige Lehrkraft, durch die Klassenlehrerin oder den Klassen-
lehrer oder durch eine andere schulische Mitarbeiterin oder einen
anderen schulischen Mitarbeiter, die oder der dazu von der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter beauftragt wurde.

(7) Der wissenschaftliche Projektträger wertet die Ergebnisse aus
den Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten aus, um ent-
sprechend den Zielen des § 9 Abs. 3 des Schulgesetzes Vergleichs-
und Referenzwerte der Schule, des Bezirks, des Landes Berlin und
bei länderübergreifenden Arbeiten im Ländervergleich zu bestim-

men. Er stellt die Vergleichs- und Referenzwerte den Schulen und
der Schulaufsichtsbehörde zur Verfügung. Die Schulaufsichtsbehör-
de veröffentlicht die Vergleichs- und Referenzwerte für die Bezirke,
das Land Berlin und im Ländervergleich in geeigneter Weise.

(8) Die Verarbeitung der Schülerdaten ist so vorzunehmen, dass
Unbefugte keinen Zugriff erlangen können. Zugang zu den Daten
und deren Verarbeitung sind durch Identifikationsverfahren zu
sichern.

(9) Bei Vergleichsarbeiten, die nicht als Klassenarbeiten gelten,
gibt die Schule die Ergebnisse der einzelnen Schülerinnen und
Schüler diesen und den jeweiligen Erziehungsberechtigten durch die
für das Fach oder den Lernbereich zuständige Lehrkraft oder durch
die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer bekannt. Den Erzie-
hungsberechtigten wird Gelegenheit gegeben, die Vergleichsarbeit
ihres Kindes einzusehen. Für die Bekanntgabe und Einsichtnahme
bei Vergleichsarbeiten, die als Klassenarbeiten anerkannt werden,
sowie bei zentralen Prüfungsarbeiten gelten die Ausbildungs- und
Prüfungsbestimmungen für den jeweiligen Bildungsgang.

(10) Die Schule stellt die zusammengefassten Ergebnisse der
Lerngruppen und der Schule allen schulischen Gremien zur Ver-
fügung. Nur die Schule darf diese Ergebnisse veröffentlichen, sofern
es die Schulkonferenz mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
stimmberechtigten Mitglieder beschließt.

§ 4
Aufbewahrungsfristen

(1) Für die Aufbewahrung von Vergleichsarbeiten gelten die
Regelungen zu Klassenarbeiten in den Ausbildungs- und Prüfungs-
bestimmungen für den jeweiligen Bildungsgang.

(2) Für die Aufbewahrung von schriftlichen Prüfungsarbeiten gilt
§ 13 der Schuldatenverordnung vom 13. Oktober 1994 (GVBl.
S. 435), zuletzt geändert durch Verordnung vom 17. Mai 2002
(GVBl. S. 155), in der jeweils geltenden Fassung.

(3) Die dem wissenschaftlichen Projektträger übermittelten Schü-
lerdaten dürfen ohne Personenbezug zum Zwecke der Ermittlung
von Langzeittrends oder für wissenschaftliche Re-Analysen zeitlich
unbefristet verarbeitet werden. Der Identifikationscode (§ 3 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 und Abs. 4) und die Lerngruppenbezeichnung (§ 3 Abs. 2
Satz 2) sind spätestens nach einem Jahr zu löschen.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 25. April 2006

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport

Klaus B ö g e r


	Gesetz zur Einrichtung und Führung eines Registers über korruptionsauffällige Unternehmen in Berlin (Kor...
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans V-16 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Friedri...
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans 2-5 im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ortsteil Kreuzberg
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans I-B4ca im Bezirk Mitte, Ortsteil Mitte
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6g im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6f im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-6p im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-25 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans I-52a im Bezirk Mitte von Berlin, Ortsteil Mitte
	Erste Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für die landeseigenen Friedhöfe und Krematorien Berlins
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans IV-2d im Bezirk Pankow, Ortsteil Prenzlauer Berg
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-27c im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans XXIII-27e im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Ortsteil Mahlsdorf
	Verordnung über Auswertungen von Vergleichsarbeiten und zentralen Prüfungsarbeiten (Vergleichsauswertungsver...

